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Zollrückerstattung auf landwirtschaftl. Treibstoffen
Die Eidg. Oberzolldirektion teilt mit: Die Frist für die Einreichung der

Zollrückerstattungsgesuche an die Gemeinde-Ackerbaustellen ist neuerdings

auf den 15. Februar jeden Jahres festgesetzt worden. Diese Regelung
gilt bereits für die Gesuche des Jahres 1965. Aus diesem Grunde wird der
Formularversand an die Gemeinde-Ackerbaustellen erst anfangs Januar
1966 erfolgen.

Hinsichtlich der Drittpersonenarbeiten verweisen wir auf die Ende Mai
1965 in der landwirtschaftlichen Fachpresse erschienene Mitteilung. Es sind
also dem Gesuche 1965 keine grauen Blätter mehr beizufügen. Von
Drittpersonen bearbeitete Flächen dürfen nur im Gesuch des Auftraggebers
eingetragen werden. Beispiel: der Landwirt A besitzt 4 ha Ackerfläche, die er
vom Landwirt B mit dem Traktor des Landwirtes B bearbeiten lässt
(Drittpersonenarbeit). Landwirt A trägt in seinem Gesuch unter «Offenes Ackerland»

400 Aren ein; der Landwirt B darf in seinem Gesuch diese 400 Aren
nicht eintragen.

Gleichzeitig geben wir bekannt, dass die Rückerstattungsbeträge des
Gesuchsjahres 1964 in den nächsten Tagen ausbezahlt werden.

Anmerkung der Redaktion: Wir empfehlen den Mitgliedern des Schweizerischen
Traktorverbandes zudem, sich über das Zollrückvergütungswesen anlässlich der regionalen
Versammlungen der Sektionen orientieren zu lassen. Auf keinen Fall darf es vorkommen, dass
auf die Zollrückvergütung verzichtet wird, weil ein Formular ausgefüllt werden muss.
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